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Beschluss der Vertragskommission SGB XII zu „Werkstatt-Transfer“ 
 
2 Anlagen  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Vertragskommission SGB XII von Baden-Württemberg hat in ihrer Sitzung am 25.07.2017 eine 
Änderung des Rahmenvertrages SGB XII und das neue Angebot „Werkstatt-Transfer“ beschlos-
sen. Vorausgegangen war ein mehrjähriger Entwicklungsprozess, u.a. auch Modellprojekte des 
Kommunalverbandes für Jugend und Soziales zusammen mit Stadt- und Landkreisen und Trägern 
von Werkstätten für Menschen mit Behinderung. 
 
Die Zielsetzung der Projekte und jetzigen rahmenvertraglichen Umsetzung ist es, 
 

 Leistungsberechtigten trotz eines veränderten und erhöhten Hilfebedarfs weiterhin Teilhabe 
am Arbeitsleben in einer WfbM zu ermöglichen und damit einen Wechsel in eine Förder- und 
Betreuungsgruppe zu vermeiden und 

 gleichzeitig den Übergang von Menschen mit Behinderung aus der Förder- und Betreuungs-
gruppe in die WfbM und damit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermögli-
chen. 

 
Die Kurzbeschreibung des Leistungstyps I.4.4 des Rahmenvertrages wurde entsprechend ange-
passt und um eine Anlage zum Rahmenvertrag ergänzt, welche die Zielgruppe, die Zugangsvo-
raussetzungen sowie die grundlegenden Rahmenbedingungen genauer beschreibt. 
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Näheres ist den beigefügten Anlagen zu entnehmen. Dabei soll hervorgehoben werden, dass 
 

 die Aufnahme in den Werkstatt-Transfer nicht der Regelfall sein soll. Eine Werkstatt des Leis-
tungstyps I.4.4 soll weiterhin den eigentlichen Charakter behalten 

 für die personelle Ausstattung in der Regel eine Personalbandbreite von 1 zu 6 bis 1 zu 8 in 
Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Personenkreises angesetzt wird. 

 
§ 77 Abs. 3 SGB XII bleibt hiervon unberührt. 
 
Mit Blick auf das Inkrafttreten des § 139 SGB XII Art. 12 BTHG sind sich die Rahmenvertrags-
partner einig, dass die Umsetzung auch nach dem 01.01.2018 von den Vertragsparteien vor Ort 
neu vereinbart werden kann. 
 
Der Beschluss kann unmittelbar umgesetzt werden. Deshalb können laufende Vereinbarungen um 
WfbM-Transfer-Leistungen ergänzt werden. Die ursprünglich vereinbarte Laufzeit bleibt davon un-
berührt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez.        gez. 

 
 
Christa Heilemann      Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock 
Vorsitzende       stellvertretende Vorsitzende 


